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Petition S 20/270 Jörg Mitzlaff

Sehr geehrter Herr Rohmeyer,

mit der vorgelegten Petition begehrt der Patent Arabisch als Fremdsprache in Bremer

Schulen anzubieten.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:

Ich freue mich zu lesen, dass die bremische Bildungsbehörde für die Werte, für die

wir stehen, nämlich Vielfalt, Diversität und Toleranz wahrgenommen wird. Zweifels-

ohne leistet der Fremdsprachenunterricht einen zentralen Beitrag dazu, diese Werte

zu vertreten, interkulturelle Kompetenz zu entwickeln und die eigenen sowie fremde

Kulturen zu reflektieren. Zusätzlich ist Multilingualität eine wichtige Qualifikation in der

globalisierten Berufswelt. Wie in der Petition dargestellt, ist die Forderung, das Schul-

fach Arabisch als Fremdsprache anzubieten „sicherlich nicht schnell umsetzbar und

bedarf einer Machbarkeitsprüfung". Diese Machbarkeitsprüfung wird bereits im Haus

der Senatorin für Kinder und Bildung durchgeführt. Bevor die Umsetzung der Forde-

mng des Patenten erfolgen kann, müssen u.a. folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• ein Bildungsplan für das Fach Arabisch als Fremdsprache für die Sekundar-

stufe l und ggf. die Sekundarstufe II muss erstellt werden / vorliegen

o hierfür muss im Vorfeld eine professionelle und kompetente Bildungs-

plan Arbeitsgruppe gefunden werden
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o als weitere Voraussetzung für den Bildungsplan muss eine Vergleich-

barkeit beim Spracherwerb des Arabischen mit dem GER (Gemeinsa-

mer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) geschaffen werden

• qualifizierte Lehrkräfte müssen ausreichend zur Verfügung stehen

• passendes Lehr- und Lernmaterial muss vorhanden und zugelassen sein

• schulinterne Cumcula müssen entwickelt werden

Aus den vorgenannten Gründen besteht die Möglichkeit, dem Ansinnen der Petition

insofern zu entsprechen, als dass die Möglichkeit Arabisch als Fremdsprache in Bre-

mer Schulen anzubieten ergebnisoffen und sorgfältig geprüft wird.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

^'^A
Jan Stoß

Staatsrat


